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L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

AVG §8;

BauRallg;

ROG Stmk 1974 §25 Abs2;

Rechtssatz

Die Errichtung einer ö:entlichen WC-Anlage in einem ö:entlichen Park ist schon aus Gründen der Hygiene

zweckmäßig und auch ortsüblich (demnach auch hinsichtlich der von solchen Anlagen trotz gehöriger PBege allenfalls

ausgehenden Immissionen). (Hier sind von einer WC-Anlage mit "drei Sitzstellen und zwei Pißstellen" entsprechend der

schlüssigen Argumentation eines medizinischen Sachverständigen, eines Sachverständigen für Umweltschutz und der

Behörde keine unzumutbaren Geruchsbelästigungen zu erwarten, sodaß die Einholung "immissionsklimatischer und

immissionstechnischer" Gutachten unterbleiben konnte).
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